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"So dann ist des Herren Cardinais [ Carlo ] Borromei [dem Erzbisehof ] zu

Meylandt guotthertzig und wolmeynendt bedunakhen gantz hoch Nutzlieh und Noth-

wendig syn , zuo Ehren und wolfartt der . . . Eydtgnossisahen Nation , dass ein

besonder Collegium oder Sahuol Jn den Cathollisahen Orthen uffgericht , darinn

zum wenigsten 3 Schuoller oder Jüngling von Jedem Orth möchtendt erhallten

und allso von anfang uff darin und Jnn den Minderen Studiis ufferzogen , bis

das sy Tugentlieh wurden Jnn das Collegium gen Meylandt , alls uff die höchere

und Grossere Studia zeschieken . Und möchte man das Jnkhommen verordnen und

zesammen Collegieren us dem Jnkhommen der hablichisten prelatühren und Gotts-

hüseren in gesagten Orten der Christenheitt . . . zu uffnung der Khünsten und

Cathollischer Religion , und das möchte einem Gottshus sovil nitt bringen , zuo

dem das es die gmeine wolfartt bethrifft.

Zum anderen so habendt wir auch gutt befunden , Böpstliaher Heiligkeit [ G r e-

g o r XIII . ] , auch dem H. Cardinal [Mark Sittich II . ] von Höchen Embs [=H o-

h e n e m s , dem Bischof von Konstanz ] (doch unvermeldet dem H. Cardinal Bor¬

romeo untz zuo erlangter sach ) zu zeschryben und anzehalltten Jn solliche Jr

Styfftung Jnn gesagtem Meylandischen Collegio zu bewilligen und verordnen das

die vier Jüngling so us Jedem der 5 Cathollisahen orthen dahin verordnet , nitt

glych all vier söllendt und müessendt geystlich werden , sonder allein zwen,

und die anderen Zwen wellttlich , zu dem welttlichen und pollitischen Regiment

uffzezüchen , angesächen und Jn bethrachtens das man zuo dem welttlichen Regi-

mendt und sonderlich Jn Sachen die erhallttung uffnung und pflantzung der

Ehre und dienst Gottes , auch der heiligen Cathollischen Religion , und der

Christenlichen Kilchen wolfartt glych sowol gelerthen lüthen bedarff , alls

zu dem Geystlichen standt , darzu auch das von Edlen und sonst von fümämen

geschlechtem sich wenig zu dem Geystlichen Standt begebendt , deshalb nitt

wenig darangelägen.

Zum dritten anzuohallten , ob man das orth Appenzell (diewyl uns der Mehrth -eil

alda Catholisch und die Sachen glaubens halb von Gottes gnaden sich auch täg¬

lich erbesserendt ) auch umb zwen Jüngling wöltten Ynträtten lassen " .



1 ) Tatsächlich aber hatte auch Zug Anrecht auf Freiplätze in Mailand.
2 ) s . dort vor allem Anm. 2

-  AH 71 , 123 V-124Kopie , vom Zuger Landschreiber Adam Signer
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